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Willkommen und Abschied 
 
Wir dürfen zwei neue Mitarbeiterinnen für die Schwerpunktbereiche Sekretariat und EDV vorstellen: 

·  Andrea Filipovic  - 21 Jahre - Schladming 
·  Kelly Dirninger  - 20 Jahre – Gröbming 

 
Abschied nehmen müssen wir von Elke Etschbacher , die es wieder einmal in die Ferne zieht. 
Mit großem Dank und Anerkennung und besten Wünschen! 
 
„Auf Wiedersehen!“ 
 
 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Dezember 2016 
 
Nachstehende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden von unserem Team im Dezember 2016 
besucht: 
 

·  Bankrückverbuchungen, Tipps & Tricks mit Herrn Ralph Müller 
·  WT-Online Registrierung von Registrierkassen 
·  Aktuelles und Änderungen in der Personalverrechnung - Graz 
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·  Der Wintertourismus in den Alpen und seine Zukunft – theALPS Media Summit 2016 

In der Ausgabe 4/Dezember 2016 von BUSINESS TALK Ennstal fasste Martin Huber die Ergeb-
nisse des jüngsten Forschungsprojektes der Initiative AlpNet zum Thema "Winterreisen in den Al-
pen" zusammen. Diese höchst aktuelle Studie beschäftigt sich mit folgender Fragestellung: "Wie 
kann der Wintertourismus in den Alpen im globalen Wettbewerb wettbewerbsfähig bleiben, sodass 
Leben und Wirtschaften im ländlichen Raum möglich und lohnenswert bleibt?" 
  
          mehr auf unserer Homepage 

 

·  Ein besseres Steuersystem 
Der Jahreswechsel gibt Anlass, führende Experten des Landes, nach ihren Vorschlägen zur  
Gestaltung der Zukunft Österreichs, zu befragen. Die Salzburger Nachrichten im Dialog mit 
Univ.-Prof. Dr. Sabine Kirchmayr-Schliesselberger, Vorstand des Instituts für Finanzrecht Universi-
tät Wien 

mehr auf unserer Homepage 
 

·  Qualitätsverbesserung von Gastronomiebetrieben im l ändlichen Raum ERP – Kleinkreditak-
tion bis 31.03.2017 verlängert 
Eine für Finanzierungsvolumina zwischen € 10.000,- und € 300.000,-äußerst interessante Förde-
rung für Modernisierungs- und Erweiterungsinvestitionen, 
aber auch für den Aufbau bzw. die Erweiterung von Dienstleistungen bzw. Geschäftsfeldern. 

 
mehr auf unserer Homepage 

 
 

·  Spendengütesiegel versus Spendenabsetzbarkeit 
In Österreich gilt es, Spenden bezüglich der Garantie einer ordnungsmäßigen Verwendung, von 
Spenden, die steuerlich abzugsfähig sind zu unterscheiden. Es gibt Organisationen, die beiden An-
forderungen entsprechen, die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden ist allerdings in einer eige-
nen Liste begünstigter Spendenempfänger zu überprüfen.  

 
mehr auf unserer Homepage 
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Die Wahl der geeigneten Rechtsform sollte nicht aus schließlich aus ertragsteuerlichen Ge-
sichtspunkten getroffen werden. Auch andere Aspekte  könnten einen Wechsel der Rechtsform 
attraktiv machen. 

 
Für die Wahl der Rechtsform stehen Einzelunternehmen, Personengesellschaften (z.B. OG, KG), Kapi-
talgesellschaften (z.B. GmbH, AG) und Mischformen zur Auswahl (z.B. GmbH & Co KG). Bei der Wahl 
der geeigneten Rechtsform sollten insbesondere abgabenrechtliche (z.B. Steuerrecht, Sozialversiche-
rungsrecht), gesellschaftsrechtliche (z.B. Haftung, Publizitätsvorschriften, Organisationsvorschriften) 
und betriebswirtschaftliche Kriterien (z.B. Finanzierungsmöglichkeiten, Kosten, Image der Rechtsform) 
berücksichtigt werden. 
 
 
Kapitalgesellschaft kann steuerliche Belastung redu zieren 
 
Ertragsteuerlich ist vor allem zwischen Einzelunternehmen bzw. Personengesellschaften und Kapital-
gesellschaften zu unterscheiden. Während bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften der 
progressive Einkommensteuertarif mit einem Grenzsteuersatz bis zu 55%  zur Anwendung gelangt, 
unterliegen Gewinne bei Kapitalgesellschaften, welche zur Gänze an die Gesellschafter ausgeschüttet 
werden, auf Ebene der Gesellschaft der 25%-igen Körperschaftsteuer  und auf Ebene der Gesell-
schafter der 27,5%-igen Kapitalertragsteuer  (somit insgesamt einer 45,625%-igen ertragsteuerlichen 
Belastung). Bei hohen Gewinnen kann daher mithilfe der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft im All-
gemeinen die steuerliche Belastung reduziert werden. 
 
 
Einzelunternehmen bzw. die Personengesellschaften v orzuziehen? 
 
Allerdings sind aus ertragsteuerlicher Sicht das Einzelunternehmen bzw. die Personengesellschaften in 
bestimmten Fällen der Kapitalgesellschaft vorzuziehen. Dies trifft insbesondere bei niedrigen Gewin-
nen zu, da der Grundfreibetrag und der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag nur bei Einzelunterneh-
men und Personengesellschaften zustehen. Weiters fällt etwa bei der Veräußerung von Immobilien-
vermögen  bei Einzelunternehmen und Personengesellschaft Immobilienertragsteuer in Höhe von 30% 
an, während bei Kapitalgesellschaften in der Regel wieder eine Belastung im Ausmaß von 45,625% 
(25% KöSt + 27,5% KESt) entsteht. Auch bei der Veräußerung von Kapitalvermögen  steht der Kapi-
talertragsteuer in Höhe von 27,5% bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften grundsätzlich 
wieder die 2-stufige Besteuerung (KöSt + KESt) bei Kapitalgesellschaften gegenüber. 
 
 
Hohe Kreditfinanzierung 
 
Bei einer hohen Kreditfinanzierung wird hingegen häufig eine Kapitalgesellschaft vorteilhafter sein, 
da die Gewinne bei Kapitalgesellschaften auf Ebene der Gesellschaft nur zu 25% besteuert werden, im 
Gegensatz zum progressiven Einkommensteuertarif von bis zu 55% bei Einzelunternehmen und Perso-
nengesellschaften, weshalb nach Steuern höhere Beträge für die Tilgung der Kredite zur Verfügung 
stehen. Aus diesem Grund sind bei einer Kapitalgesellschaft im Vergleich zu Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften in der Regel kürzere Kreditlaufzeiten möglich, obwohl der Gewinn vor Steuern 
in derselben Höhe wie bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften erzielt wird. 
 
Die Wahl der geeigneten Rechtsform sollte nicht ausschließlich aus ertragsteuerlichen Gesichtspunkten 
getroffen werden. Im Einzelfall kann es sich jedenfalls lohnen, einen Wechsel der bestehenden Rechts-
form in Erwägung zu ziehen. Hierbei unterstützen wir Sie gerne! 
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Beim Ankauf einer Vorsorgewohnung sind aus steuerli cher Sicht zuvor einige Fragen zu klären.  
Wer ist Käufer der Wohnung? Welche Steuern fallen b eim Ankauf an?  
 
Vor der Anschaffung ist die passende Erwerbsform  (z.B. einzelner Eigentümer, Miteigentumsgemein-
schaft, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Privatstiftung, etc.) zu klären, wobei neben anderen 
Aspekten auch viele steuerliche Punkte zu berücksichtigen sind, wie etwa die unterschiedliche Höhe 
der Steuerbelastung , die laufende Gewinnermittlung (Privatvermögen vs. Betriebsvermögen), steuerli-
che Konsequenzen bei einer unentgeltlichen Übertragung oder die Unterschiede bei der Immobiliener-
tragsteuer, der Grunderwerbsteuer und der Umsatzsteuer bei einer späteren Veräußerung. Im Rahmen 
des Ankaufes einer Vorsorgewohnung müssen zudem 3,5 % Grunderwerbsteuer und 1,1 % Eintra-
gungsgebühr vom Kaufpreis mit einkalkuliert werden. 
 
 
Kauf der Vorsorgewohnung mit oder ohne Umsatzsteuer ? 
 
Der Käufer hat keinen Anspruch darauf, ob der Verkäufer die Vorsorgewohnung mit oder ohne Umsatz-
steuer veräußert. Unter dem Aspekt der Kostenminimierung wird jedoch zumeist eine gemeinsame 
Vorgehensweise gefunden. Plant der Käufer einer Vorsorgewohnung im Anschluss eine umsatzsteuer-
freie Vermietung  (etwa. eine Vermietung für Geschäftszwecke), ist er in der Regel daran interessiert, 
dass in der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird. Andernfalls wird die Umsatzsteuer zum 
Kostenfaktor. 
 
Wird vom Käufer der Vorsorgewohnung im Anschluss hingegen eine umsatzsteuerpflichtige Vermie-
tung  (z.B. eine Vermietung zu Wohnzwecken mit 10 % Umsatzsteuer) angestrebt, wird ein Verkauf mit 
Umsatzsteuer in der Regel vorteilhafter sein. Dem Käufer steht unter den allgemeinen Voraussetzun-
gen der Vorsteuerabzug zu und der Verkäufer muss keine Vorsteuerberichtigung durchführen. Bei einer 
Vermietung für Geschäftszwecke kann der Vermieter aus diesem Grund auch auf die unechte Umsatz-
steuerbefreiung verzichten und zur Umsatzsteuerpflicht optieren (zum Normalsteuersatz von 20 %) um 
Vorsteuerbeträge z.B. aus der Anschaffung oder Renovierung in Abzug bringen zu können. 
 
 
Widerlegung der Liebhabereivermutung mit einer Prog noserechnung 
 
Werden aus einer Vermietungstätigkeit über mehrere Jahre Verluste erzielt, besteht die Gefahr, dass 
die Finanzverwaltung die Vermietungstätigkeit als steuerlich unbeachtliche Liebhaberei qualifiziert. Dies 
hat zur Folge, dass die aus der Vermietung und Verpachtung geltend gemachten Verluste nicht mehr 
anerkannt werden und somit nicht mehr mit anderen Einkünften ausgeglichen werden können. Auch 
eine allfällig geltend gemachte Vorsteuer könnte aufgrund von Liebhaberei wieder rückgefordert wer-
den.  
 
Um die Liebhabereivermutung zu widerlegen, muss glaubhaft nachgewiesen werden, dass über einen 
Zeitraum von 20 Jahren ab Beginn der Vermietung ein Gesamtüberschuss erzielt wird, wofür vom Fi-
nanzamt häufig eine Prognoserechnung verlangt wird. Für die Berechnung des Gesamtüberschusses 
sollten insbesondere auch die Fremdfinanzierungskosten möglichst genau geplant werden, da diese 
einen bedeutenden Aufwandsposten in der Prognoserechnung einnehmen können. 
 
Vor Anschaffung einer Vorsorgewohnung empfiehlt es sich, die unterschiedlichen Möglichkeiten sorgfäl-
tig hinsichtlich der steuerlichen Konsequenzen zu untersuchen, um am Ende die optimale Variante 
wählen zu können. Wir beraten und unterstützen Sie dabei gerne. 
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Die steuerliche Behandlung eines Personenkraftwagen s (Pkw) hängt davon ab, ob die betriebli-
che oder private Nutzung überwiegt.  

 
Wird das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich genutzt, so ist es zur Gänze dem Betriebsvermögen 
zuzurechnen. Die laufenden Aufwendungen (Treibstoff, Versicherung, Reparaturen, Reinigung, etc.) 
sowie die Absetzung für Abnutzung (AfA) sind allerdings nur im Ausmaß der betrieblichen Nutzung 
Betriebsausgaben. Der auf die private Verwendung entfallende Kostenanteil ist auszuscheiden.  
 
 
Berechnung der Abschreibung 
 
Bei der Berechnung der Abschreibung (AfA) und der anschaffungskostenabhängigen Nutzungsaufwen-
dungen (Kasko Versicherung, erhöhte Servicekosten, Zinsen, usw.) ist eine Angemessenheitsgrenze 
von € 40.000 und die gesetzliche Mindestnutzungsdauer von acht Jahren zu berücksichtigen. Anschaf-
fungskosten, die über € 40.000 hinausgehen, sind steuerlich nicht absetzbar. Bei einem Verkauf des 
Pkw ist der gesamte Veräußerungsgewinn steuerpflichtig. 
 
Kilometergeld € 0,42 pro Kilometer 
 
Sind mehr als 50 % der gefahrenen Kilometer privat veranlasst, stellt der Pkw zur Gänze Privatvermö-
gen dar. Die auf die betriebliche Verwendung entfallenden Betriebskosten sowie die aliquote AfA sind 
als Betriebsausgaben absetzbar, wobei für den Unternehmer ein Wahlrecht besteht, die tatsächlichen 
Kosten oder das Kilometergeld anzusetzen. Für maximal 30.000 betrieblich gefahrene Kilometer pro 
Jahr kann das Kilometergeld in Höhe von € 0,42 pro Kilometer als Betriebsausgabe abgesetzt werden. 
Wird das Kilometergeld angesetzt, werden damit fast alle Kosten (z.B. AfA, laufende Betriebskosten, 
Finanzierungskosten, etc.) abgegolten und können nicht mehr zusätzlich abgesetzt werden. Nur Schä-
den auf Grund höherer Gewalt (z.B. Unfallkosten ) können zusätzlich zum Kilometergeld geltend ge-
macht werden.  
 
 
Ansatz der tatsächlichen Kosten 
 
Der Ansatz der tatsächlichen Kosten ist zu empfehlen, wenn die Anschaffungs- und Betriebskosten des 
Fahrzeugs hoch sind. Da das Kilometergeld nicht von der Höhe der Anschaffungs- und Betriebskosten 
abhängt, ist es den tatsächlichen Kosten vorzuziehen, wenn es sich um ein preiswerteres Fahrzeug 
handelt oder eine hohe Kilometerleistung vorliegt. 
 
Bei einem Pkw im Privatvermögen unterliegt ein Veräußerungsgewinn nicht der Einkommensteuer. 
Die Veräußerung ist nur dann steuerpflichtig, wenn der Pkw innerhalb eines Jahres nach der Anschaf-
fung wieder verkauft wird. 
 
Der Nachweis der Fahrtkosten  kann mittels eines Fahrtenbuches bzw. durch andere Aufzeichnungen, 
die eine verlässliche Beurteilung ermöglichen, erbracht werden. Aus dem laufend geführten Fahrten-
buch müssen u.a. die betrieblich und privat gefahrenen Kilometer ersichtlich sein (bei den betrieblichen 
inklusive dem Zweck der Fahrt). Anhand der Aufteilung auf betriebliche und private Fahrten wird bei 
Geltendmachung der tatsächlichen Kosten ein Privatanteil ausgeschieden. 
 
Bei Personen- und Kombinationskraftwagen kann keine Vorsteuer geltend gemacht werden. Für be-
stimmte Kraftfahrzeuge (Fiskal-Lkw) besteht jedoch diese Möglichkeit, wenn sie als Kleinlastkraft-, Kas-
ten- und Pritschenwagen oder Kleinbusse eingestuft sind. Entsprechende Listen, die für den Vorsteuer-
abzug maßgeblich sind, werden auf der Homepage des Finanzministeriums laufend aktualisiert. 
 
 
 
 
 
 



Newsletter Jänner 2017 
 

*  © Linder & Gruber | Mag. Norbert Linder 
** © Linder & Gruber | Infomedia  Seite 6  

,�  �������������(��
������"�
�����+
�����$���
 
Die Einreichung einer gesetzlich vorgeschriebenen S teuererklärung gehört zu den zentralen 
steuerlichen Pflichten eines Unternehmers. In einig en Fällen besteht aber auch für Arbeitnehmer 
die Pflicht, eine Steuererklärung einzureichen. 
�
Eine verspätete Abgabe sollte unbedingt vermieden werden, da andernfalls Verspätungszuschläge von 
bis zu zehn Prozent des vorgeschriebenen Abgabenbetrages verhängt werden können und finanzstraf-
rechtliche Konsequenzen drohen. Wer muss bis wann und in welcher Form eine jährliche Steuerklärung 
einreichen?  
 
Arbeitnehmer 

 
Bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften wird die Einkommensteuer bereits mit dem Lohnsteuerabzug ab-
gegolten. Dennoch erfolgt in der Regel noch eine Veranlagung – entweder freiwillig (hierfür kann ein 
Antrag bis zum Ablauf des fünften Jahres nach Ende des Veranlagungszeitraumes gestellt werden) 
oder zwingend (Pflichtveranlagung). 
 
Die wichtigsten Fälle einer Pflichtveranlagung (das Gesamteinkommen muss dafür mehr als 12.000 
Euro betragen), sind: �

·  andere Einkünfte überschreiten die Pflichtveranlagungsgrenze von € 730 
·  im Kalenderjahr wurden zwei oder mehr lohnsteuerpflichtige Einkünfte gleichzeitig bezogen  
·  Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag wurden zu Unrecht berücksichtigt  
·  Änderungen wurden nicht gemeldet (Pendlerpauschale, Kinderbetreuungszuschuss) 
·  Bestimmte Bezüge sind zugeflossen (Rehabilitationsgeld, Insolvenz-Entgelt-Fonds, etc.)  
·  bei der Lohnverrechnung wurde ein Freibetragsbescheid berücksichtigt 

Im Falle einer Pflichtveranlagung muss die Steuererklärung im Folgejahr 

·  bis 30. April (bei Verwendung des Papierformulars L1)  
·  bis 30. Juni (über FinanzOnline)  
·  oder bis 30. September (z.B. bei mehreren lohnsteuerpflichtigen Bezügen) eingereicht werden.  

 
 
Unternehmer 
 
Für Unternehmer wie Land- und Forstwirte, Selbständige, Freiberufler, Gewerbetreibende, Künstler, 
aber auch für Vermieter oder Verpächter besteht eine Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklä-
rung, sofern das jährliche Einkommen mehr als € 11.000 beträgt (wenn lohnsteuerpflichtige Einkünfte 
enthalten sind erst ab € 12.000). Unabhängig von der Höhe des Einkommens ist eine Steuererklärung 
stets abzugeben, wenn im Einkommen betriebliche Einkünfte enthalten sind, deren Gewinn durch Buch-
führung ermittelt wird.   
 
FinanzOnline bis 30. Juni des Folgejahres  
Die Einkommensteuererklärung ist elektronisch über FinanzOnline bis 30. Juni des Folgejahres einzu-
reichen. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag die Frist zur Abgabe der Steuererklärung verlängert 
werden (ist über FinanzOnline möglich). Wird der Unternehmer durch einen Steuerberater steuerlich 
vertreten, kann die Einreichung der Steuererklärung später erfolgen. 
 
Jeder Unternehmer (mit wenigen Ausnahmen, wie etwa Kleinunternehmer) ist zudem verpflichtet, mo-
natlich eine Umsatzsteuervoranmeldung  einzureichen (vierteljährlich bei Umsätzen im vorangegan-
genen Jahr unter € 100.000). Grundsätzlich hat jeder Unternehmer (außer Kleinunternehmer) für das 
abgelaufene Wirtschaftsjahr zudem bis 30. Juni des Folgejahres eine Umsatzsteuerjahreserklärung 
über FinanzOnline einzureichen (bzw. entsprechend später bei steuerlicher Vertretung). 
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Finanzierung von Immobilien  
dbv-Verlag 
€ 11,- 
 
Dieser Ratgeber gibt einen Überblick über die gängigen Finanzierungskonzepte, was bei der Finanzie-
rung einer Immobilie zu beachten ist und wie man zur optimalen Finanzierung gelangt.  

Aus dem Inhalt: 

·  Privat- und Kommerzkredite 
·  Fremdwährungskredite 
·  Tilgungsarten 
·  Nebenkosten und Gebühren 
·  Steuerliche Überlegungen 
·  Beratungsgespräch und Angebote 
·  Bonität und Besicherung 
·  Konditionenverhandlung 
·  Vertragsdetails 
·  Praktische Beispiele 
·  Checklisten 
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